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Wohnbauförderungsgesetz: 

Aufwertung für Altbau-Sanierungen 
Regierungsvorlage im Stane der einheimischen gewerblichen Wirtschaft 
Die Sanierung von Althäusern 
wurde vor kurzem im Rahmen einer 
Kammersitzung des Gewerbes als 
besonders wirkungsvolle Massnah
me zur UeberbrUckung von Tief
punkten im Auftragsbestand (insbe
sondere beim Baunebengewerbe) 
hervorgehoben. Nun wird die 
Sanierung von Altbauten schon im 
heutigen Eigenheimförderungsge
setz besonders berücksichtigt. Die 
neue Regierungsvorlage, die sich 
derzeit in einer Kommission unter 
dem Vorsitz des Abgeordneten 
Anton Gerner (FBP) befindet und im 
Juni im Landtag abschliessend be
handelt werden soll, bringt fttr die 
Erneuerung von Althäusern eine 
wesentliche Aufwertung. 

Nicht nur  wird der Begriff der 
Althäuser umfassender definiert, 
sondern sie werden auch bei 
Wegfall vieler Beschränkungen 
höher gefördert. Diese erhöhte För
derung entspricht de r  heutigen Er
kenntnis, dass mit der vermehrten 
Erneuerung von Altbauten wert
volle Bausubstanz unserer Dörfer 
erhalten und ansprechend renovier
ter Wohnraum preiswert geschaffen 
werden kann. 

Die Förderung von Sanierungs
bauten an Althäusern wird bereits 
in Artikel 2 der Regierungsvorlage 
festgehalten. Anspruch auf staatli
che Förderung von Altbauten haben 
alle volljährigen Liechtensteine
rinnen und Liechtensteiner, die im 
Lande wohnhaft sind. 

So lauten u. s. die entscheidenden 
Passagen des Gesetzes (Regierungs-

Alter Trick 
Für 480 Pranken ins 
Wirtschaftsregister 
Dieser Tage flatterten einmal 
mehr verschiedenen Gewer
be- u. Industrieunternehmun
gen d e s  Landes Einzahlungs
scheine auf die Bürotische. 
Absender: Globus Verlags
anstalt, Vaduz. Die Einzah
lungsscheine sind mit einem 
Betrag von 480 Franken vor
gedruckt. Was man dafür 
kaufen kann, steht auf der 
Rückseite: «Schweizerisches 
Mrtschaftsregister — Durch 
Ueberweisung des  umseitig 
angeführten Betrages ge
nehmigen Sie dieses Ange
bot d e s  nebenstehenden 
Textes zur Eintragung in 
Fettdruck». Mitgeliefert wird 
ein kurzer Textauszug mit 
den wichtigsten Angaben des  
Unternehmens. Der Einzah
lungsschein, auf den mögli
cherweise wieder eine ganze 
Reihe von Leuten hereinfal
len, ist keine liechtensteini
sche Spezialität, sondern 
eher ein alter Trick, mit dem 
sich Geld verdienen lässt. 
Denn wenn wirklich ein Wirt
schaftsregister herausgege
ben wird, müssen die wich
tigsten Unternehmungen oh
nehin darin verzeichnet sein, 
ob man einen Beitrag zahlt 
oder nicht. Die 480 Franken 
zahlt man also für den Fett
druck. Ob dieser so  viel wert 
ist, sei dahingestellt. Die 
Briefe der  Globus Verlagsan
stalt wurden übrigens in 
Zürich zur Post gebracht. 

vorläge), welches voraussichtlich 
noch vor der Sommerpause des 
Landtages in Kraft treten wird: 

Definition und Voraussetzungen 
Althäuser im Sinne des Gesetzes 
sind Wohnbauten, die vor dem 
1. Januar 1958 errichtet und bisher 
nicht gefördert wurden. Die Erneue
rung von Althäusern wird gefördert, 
wenn folgende Voraussetzungen er
füllt sind: 
0 die geplanten baulichen Mass
nahmen müssen zur Erzielung einer 
zweckgemässen Wohnnutzung not
wendig sein; 
0 das Bauvorhaben hat den Bau
vorschriften und den von der Regie
rung festgesetzten Bau- und Aus
baunormen zu entsprechen; 
# die Anlagekosten für die Erneue
rung dürfen 60 Prozent der für 
Eigenheime höchstzulässigen Anla
gekosten nicht übersteigen; 
£ der  Antragsteller hat Eigenmittel 
in Höhe von 10 Prozent der ver
anschlagten Anlagekosten für den 
Umbau und Ausbau nachzuweisen; 
0 der Antragsteller muss die 
persönlichen Voraussetzungen für 
eine Förderung erfüllen (eigene 
Wohnnutzung, Volljährigkeit etc.). 
0 Unterhaltsarbeiten und Repara
turen werden nur insoweit in die 
Förderung einbezogen, als sie durch 
die Erneuerungsarbeiten ausgelöst 
wurden. 
0 Mit öffentlichrechtlichen Be
schränkungen belastete Althäuser 
sind von einer Förderung ausge
schlossen, wenn die Förderung dem 
Zweck der Beschränkung zuwider
läuft. 

Einkommens- und 
V ermögensverhältnisse 
Der Antragsteller muss über ein 
Einkommen oder über Einkünfte 
verfügen, welche Verzinsung, 
Amortisation, Betrieb und Unterhalt 
des Objektes gewährleisten. Das 
sich aus dem Durchschnitt der ver
gangenen drei Jahre ergebende 
steuerliche Bruttoeinkommen des 
Antragstellers (ohne das Einkom
men des andern Ehegatten) darf 
45 000 Franken nicht übersteigen. 

Dieser Grundbetrag wird für den 
andern Ehegatten um 6000 Franken 
und für jedes gemäss Artikel 23 sub
ventionsberechtigte Kind um 2000 
Franken erhöht. Die Regierung 
regelt teuerungsbedingte Anpassun
gen mit Verordnung. 

Anlage-Kosten 
Die Anlagekosten umfassen alle 
Baukosten einschliesslich der ge
mäss Ausbaunormen zulässigen Ein
bauten sowie einen Kostenanteil für 
Erschliessung und Umgebungsge
staltung. 

Die höchstzulässigen Anlageko
sten werden von der  Regierung fest
gelegt und allfälligen Bauteuerungen 
angepasst. Sie setzen sich zusam
men aus einem Preis pro 
Kubikmeter Umbauten Raumes und 
einem angemessenen Zuschlag für 
die Erschliessungs- und Umgebungs
arbeiten (ca. 290 Franken/Kubik
meter) . 

Eigenmittel 
Eigenmittel sind Geldmittel, die für 
die Finanzierung des zur Förderung 
beantragten Objektes auf der  Bank, 
die den Baukredit gewährt, ge
bunden sind. 

Als Eigenmittel können auch im 
Rahmen der Endabrechnung aner
kannte Eigenleistungen oder die Be

reitstellung von Baustoffen ganz 
oder teilweise anerkannt werden. 
Die Finanzierung des Objektes hat  
jedoch in jedem Falle gesichert zu 
sein. 

Zinsfreie Darlehen 
Die Darlehen werden zinsfrei 
gewährt und betragen 25 Prozent 
der in der Endabrechnung ausge
wiesenen und von der Kommission 
anerkannten Anlagekosten. 

Subventionen 
Antragsteller erhalten eine Bausub
vention von 1500 Franken für jedes 
minderjährige Kind sowie für jedes 
volljährige. Kind, das eine Schule 
besucht, sich in einer Berufslehre 
befindet oder erwerbsunfähig ist, 
sofern der Antragsteller für den 
Unterhalt des Kindes aufkommt. Die 
Bausubventionen werden auch für 
später geborene Kinder gewährt. 
0 Bei der Erstellung oder dem Er
werb von Eigentumswohnungen 
oder Wohneinheiten in verdichteter 
Ueberbauung wird eine zusätzliche 
Bausubvention von 3 Prozent der 
jeweils höchstzulässigen Anlage
kosten gewährt. 
0 Bausubventionen werden dem 
Darlehenskonto gutgeschrieben, so
fern sie nicht zur Endfinanzierung 
verwendet werden müssen. 

Standortbestimmung 
Zur Maifeier des LANV am Samstagabend 
Ein Referat Uber die «Entstehung, 
Bedeutung und Zielsetzung des 
Liechtensteinischen Arbeitnehmer
verbandes (LANV)», steht im 
Mittelpunkt der diesjährigen Mai
feier des Verbandes, die am Sams
tagabend, 30. April, im Schaaner 
Rathaussaal stattfindet. 

Das zentrale Thema, welches von 
LANV-Präsident Johann Beck be
handelt wird, lässt vom Titel her 
eine Art Standortbestimmung des 
Verbandes mit Ausblick auf die Zu

kunft erwarten. Das Referat wird 
von Begrüssungsworten aus dem 
Munde von Zentralkassier Karl 
Wohlwend und von einem Schluss
wort des LANV-Sekretärs Eugen 
Büchel eingerahmt. 

Die einzelnen Vorträge werden 
von Darbietungen der Harmoniemu
sik Schaan und der Jazz-Tanzgruppe 
aufgelockert. Nach dem offiziellen 
Teil sorgt die Kapelle «Night Birds» 
für Tanz- und Unterhaltungsmusik: 
am kommenden Samstagabend im 
Rathaussaal in Schaan. 

Heute Mittwoch nach mittag: 

Gastgewerbe tagt in Eschen 
Jahresversammlung mit Fachreferat und Neuwahlen 
Heute Mittwochnachmittag um 14.15 
Uhr beginnt im Hotel Brühlhof in 
Eschen die Jahresversammlung 1977 
der Sektion Gastgewerbe in der Ge
werbegenossenschaft fttr das Für
stentum Liechtenstein. Im Mittel
punkt der Versammlung steht ein 
Fachreferat Uber die zu erwartende 
Einführung der Mehrwertsteuer und 
ihre Auswirkungen auf das Gastge
werbe. Ausserdem werden die 
Neuwahlen fttr den Vorstand fällig. 

Nach der Begrüssung durch den 
Präsidenten des Gastgewerbever
bandes, Andreas Eberle, befasst sich 
Paul T w e r e n b o l d  vom Schwei
zer Wirteverband mit «Fragen und 
Antworten zur Mehrwertsteuer». 
Die Mehrwertsteuer soll in der 
Schweiz anstelle der heutigen Wa
renumsatzsteuer ab 1, Januar 1978 

eingeführt werden. Falls die diesbe
zügliche Volksabstimmung in der 
Schweiz am 12. Juni positiv ausgeht, 
gilt die Mehrwertsteuer (aufgrund 
des  Zollvertrages) automatisch auch 
in Liechtenstein. Paul Twerenbold 
ha t  die Arbeitsgruppe Mehrwert
steuer im Rahmen des  Vernehm-
lassungsverfahrens für den  Interes
senbereich Gastgewerbe und  Frem
denverkehr geleitet. Der  Gastge
werbeverband hat also einen kompe
tenten Referenten engagiert. 

Jahresbericht und Wahlen 
Nach einer Pause und  der  Erle
digung der üblichen Vereinsge
schäfte (Jahresbericht, Protokoll der 
letzten Generalversammlung etc.) 
werden aktuelle Probleme des Gast
gewerbes diskutiert, wobei hier 

auch der Leiter der  Fremdenver-
kehrszentrale, Berthold K o n r a d , 
zu Wort  kommen und die neuesten 
Initiativen in Sachen Fremdenver
kehr vorstellen soll. Schliesslich ist 
der  Vorstand des Gastgewerbever
bandes für eine neue Amtsperiode 
von  zwei Jahren zu wählen. Heute 
wird der Verband von folgenden 
Damen und Herren geleitet: An
dreas Eberle, Torkel Vaduz, Prä
sident; Peter Meier, Waldhof 
Schaanwald, Vizepräsident; Erika 
Wohlwend, Krone Schellenberg, 
Hubert Kindle, Sternen Ruggell, 
K. H. Oehri, Cafe Ruggell, Paul 
Kieber, Forum Schaan, Hans Seger, 
Linde Vaduz, Urban Kindle, 
Meierhof Triesen, Jakob Vögeli, 
Malbun und Josef Gassner, Edel-
weiss Triesenberg. 

Am 7. Mai in Vaduz: 

Begegnung 
Volksmusik und 
Mundartdichtung 
aus fünf Ländern 
Zum sechsten Mai führen das  
Schweizer Radio und die 
Rundfunkanstalten von 
Bayern, des  ORF und des  
Senders Bozen de r  RAI am 
Samstagabend, den 7. Mai 
1977 eine «Alpenländische 
Begegnung» durch. Gemeint 
ist damit eine Gemein
schaftsveranstaltung, welche 
ausschliesslich der  Volks
musik und der Mundartdich
tung aus  den Alpenländern 
gewidmet ist. Es freut uns, 
dass  sich die Abteilung 
Volksmusik beim Schweizer 
Radio, die mit der  Durch
führung der diesjährigen Be
gegnung betraut ist, zur 
Verlegung der Veranstaltung 
nach Vaduz entschlossen 
hat. Neben Chören, Instru
mentalensembles und Einzel
darbietungen aus dem Süd
tirol, aus  Bayern, der 
Schweiz und Oesterreich, 
wird auch Liechtenstein im 
Kreise der Mitwirkenden ver
treten sein. Für unser Land 
hören wir den Chor der 
Liechtensteinischen Musik
schule in Vaduz, das  Liech
tensteiner Volksmusik-En-
semble und Mundartgedichte 
von Frau Ida Ospelt-Amann 
aus Vaduz. Die Vorträge wer
den am 7. Mai in Vaduz auf
genommen und zu einem 
späteren Zeitpunkt über alle 
vier teilnehmenden Sender 
ausgestrahlt. Die Leitung der 
Sendung liegt in den Händen 
von Rudolf Marbacher (Stu
dio Bern von Radio DRS). 

Sommerzeit 
Früher als erwartet? 
Doch früher als erwartet, 
möglicherweise bereits 1978, 
wird die Bundesrepublik 
Deutschland ebenfalls die 
Sommerzeit einführen und 
dann (wie dies bereits in 
mehreren anderen Ländern 
der Fall ist) die Uhren 
während der  Sommermonate 
um eine Stunde vorstellen. 
Oesterreich und die Schweiz 
wollen mit den Deutschen 
mitziehen. Dann wäre e s  
auch für Liechtenstein so  
weit. Denn mit Recht wies 

- Vizeregierungschef Hans 
Brunhart in der Antwort auf 
eine kleine Anfrage im Land
tag darauf hin, dass  unsere 
Uhren kaum anders gehen 
können, als jene in den 
Nachbarstaaten. — In einer 
Reihe von europäischen 
Staaten, beispielsweise in 
Frankreich, . Italien, den 
Benelux-Staaten, Polen, ist 
die Sommerzeit bereits ein
geführt. Deshalb sind Kon
takte mit massgeblichen 
schweizerischen Stellen auf
genommen worden, um die 
notwendigen Informationen 
bei den Koordinationsbemü
hungen zu erhalten. 
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